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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Spezialkleister

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Klebstoffe, Dichtstoffe
Relevante identifizierte Verwendungen siehe Abschnitt 16

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine, Verwendung gemaf Bestimmung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Meffert AG Farbwerke
Stralle: Sandweg 15
Ort: D-55543 Bad Kreuznach
Telefon: +49 671 870-0 Telefax: +49 671 870-397
E-Mail: info@meffert.com
Ansprechpartner: Abteilung Regulatory Affairs Telefon: +49 671 870-310
E-Mail: SDB@meffert.com
Internet: www.meffert.com
1.4. Notrufnummer: 00 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaflt REACH, Anhang XIII.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemaf

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind,
arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
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Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und grindlich mit Augendusche oder mit Wasser spulen. Bei Augenreizung einen Augenarzt
aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspllen (nur wenn Verunfallter bei
Bewusstsein ist). Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Schaum, Kohlendioxid (CO2), Léschpulver, Wassersprihstrahl.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausqgehende Gefahren
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid, dichter, schwarzer Rauch.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen. Kontaminiertes
Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Brandbekampfung mit Giblichen VorsichtsmaRnahmen aus angemessener Entfernung.

Zusatzliche Hinweise
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Fur ausreichende Luftung sorgen. Staubbildung vermeiden.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Verunreinigtes Waschwasser zurlickhalten und
entsorgen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln. Den betroffenen Bereich beliften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden. MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Fur
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ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Das Produkt ist: staubexplosionsfahig. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Weitere Angaben zur Handhabung

Vermeiden von: Stauberzeugung/-bildung

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen. Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln fernhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Die beim Umgang mit Chemikalien ublichen
VorsichtsmalRnahmen beachten. Hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht sind zu vermeiden.

Zusammenlagerungshinweise
keine

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Vor Hitze und Frost schitzen. Behalter trocken halten. Fir ausreichende Liftung sorgen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 11 (Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Klebstoffe, Dichtstoffe
Technisches Merkblatt beachten.

GISCODE/Produkt-Code: -

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur ausreichende Beliftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Schutz- und HygienemaBnahmen
Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Staub nicht einatmen.
Augen-/Gesichtsschutz
Keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.

Handschutz
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Schutzhandschuhe tragen.
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), NR (Naturkautschuk, Naturlatex) Gegebenenfalls
Unterziehhandschuhe aus Baumwolle verwenden. Durchdringungszeit >480 min. Dicke des
Handschuhmaterials: >0,35 mm

Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. DIN EN ISO 13688:2013

Atemschutz

Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: fest, Schuppen
Farbe: weilllich
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Geruch: geruchlos
pH-Wert (bei 20 °C):

Zustandséanderungen

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:
Sublimationstemperatur:

Erweichungspunkt:
Pourpoint:

Flammpunkt:

Entziindbarkeit
Feststoff:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:
Dampfdruck:

Dichte:
Schittdichte:

WasserlOslichkeit:
Kinematische Viskositat:
Auslaufzeit:

Lésemitteltrennprifung:
Lésemittelgehalt:
9.2. Sonstige Angaben

keine

nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar

>125°C

nicht anwendbar
nicht bestimmt
nicht bestimmt
400- 450 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt
nicht anwendbar

nicht bestimmt
480 kg/m?

nicht bestimmt
nicht anwendbar
nicht bestimmt

nicht anwendbar
VOC-Wert < 1g/l

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

10.2. Chemische Stabilitat

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze schiitzen. Feuchtigkeit

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fuhrt die Anreicherung von

Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlendioxid
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es liegen keine Informationen vor.

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

ATEmix berechnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mg/l

Reiz- und Atzwirkung
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
12.4. Mobilitét im Boden

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

12.6. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nach Rucksprache mit dem Entsorger nach
chemisch-physikalischer Vorbehandlung zusammen mit Hausmdll ablagern.
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Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
080410

ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND

DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlief3lich

wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die

unter 08 04 09 fallen

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150101

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Papier und Pappe

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kénnen nach entsprechender Reinigung

wiederverwendet werden. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsdruppe:
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend

Status: Einstufung von Gemischen geman Anlage 1, Nr. 5 AwSV
Zusaitzliche Hinweise

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf Verordnung (EU) 2020/878 erstellt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 4,5,6,7,8,10,13.

Abkiirzungen und Akronyme
EWG - Europaische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europaische Gemeinschaft; CLP- Regulation on
Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln fiir
Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very
bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC -
Flichtige organische Verbindung WGK - Wassergefahrdungsklasse

Weitere Angaben
Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Unterweisungen lber Gefahren und SchutzmaRnahmen anhand der Betriebsanweisung nach TRGS

555.
Identifizierte Verwendungen
Nr. Kurztitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spezifikation
1 |Klebstoffe, Dichtstoffe PW, C 19 1 10 - - -
LCS: Lebenszyklusstadien SU: Verwendungssektoren
PC: Produktkategorien PROC: Prozesskategorien
ERC: Umweltfreisetzungskategorien AC: Erzeugniskategorien

TF: Technische Funktionen

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)

Revisions-Nr.: 10,4 - Ersetzt die Version: 10,3 D -de Druckdatum: 17.06.2024




 
   
     
       4.4.0
       
         EuPhraC
         Qualisys
         5.3
         2024-06-17
      
       
         PHRASEN
         Meffert AG Farbwerke                              
         
         2024-06-17
      
       
         STOFFNAME
         Meffert AG Farbwerke                              
         
         2024-06-17
      
       
         QMOVE
         Qualisys
         2024.0.0
         2024-06-17
      
       
         de
      
       
         DE
         
           DE
        
      
       epos Gefahrstoff-Manager®
       2024-06-17
       
         SDB_20002542100000_DE_D-de_10,4.pdf
         2024-06-17
      
       
         
           DE181898469
           MSDS_TRANS_ENV_SUB
           
        
      
       undefined
    
     
       2017-08-18
       2024-06-17
       10,4
       2024-06-17
       
         Meffert AG Farbwerke                              
         20002542100000
      
       
         Spezialkleister               
      
       
         bucket
         
           0.2
           kg
        
      
       PC-ADH-2
       
       
         
           Keine, Verwendung gemäß Bestimmung.
        
      
       
         false
         false
         true
      
       
         Klebstoffe, Dichtstoffe
      
       
         
      
       
         Relevante identifizierte Verwendungen
      
       
         siehe Abschnitt 16
      
       
         
           Manufacturer
           
             Hersteller
          
        
         DE
         Meffert AG Farbwerke
         
           Sandweg 15
           55543
           Bad Kreuznach
           Sandweg 15
           55543
           Bad Kreuznach
        
         +49 671 870-0
         +49 671 870-397
         info@meffert.com
         www.meffert.com
         
           Abteilung Regulatory Affairs 
           +49 671 870-310
           SDB@meffert.com
        
      
       
         00 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr
      
       20002542100000
    
     
       
         
      
       
         
         false
         false
         
      
       
         
           Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
        
         
           
        
         
           
        
         
           Toxikologische Angaben:
        
         
           Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
 delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
        
         
           
        
         
           
        
         
           Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
        
      
    
     
       Mixture
       
    
     
       
         
           Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.
        
         
           In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
        
         
           Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
        
         
           Für Frischluft sorgen.
        
         
           Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
        
         
           Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
        
         
           Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.
        
         
           Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.
        
         
           Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.
        
         
           Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
        
         
           KEIN Erbrechen herbeiführen.
        
         
           Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
        
         
           Bei Unwohlsein Arzt anrufen.
        
      
       
         
           Bisher keine Symptome bekannt.
        
      
       
         
           Symptomatische Behandlung.
        
      
    
     
       
         
           Schaum
        
         
           ,
        
         
           Kohlendioxid (CO2)
        
         
           ,
        
         
           Löschpulver
        
         
           ,
        
         
           Wassersprühstrahl
        
         
           .
        
         
           Wasservollstrahl.
        
      
       
         Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.
      
       
         
      
       
         Im Brandfall können entstehen:
      
       
         Kohlendioxid (CO2)
      
       
         ,
      
       
         Kohlenmonoxid
      
       
         ,
      
       
         dichter, schwarzer Rauch
      
       
         .
      
       
         Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
      
       
         Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
      
       
         Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
       
         
      
       
         Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.
      
       
         Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
      
    
     
       
         
           Personen in Sicherheit bringen.
        
         
           Den betroffenen Bereich belüften.
        
      
       
         Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.
      
       
         Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
      
       
         Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
       
         Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.
      
       
         
           Verschüttete Mengen sofort beseitigen.
        
         
           Kanalisation abdecken.
        
         
           Mechanisch aufnehmen.
        
         
           Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
        
         
           Den betroffenen Bereich belüften.
        
      
       
         Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
      
       
         
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
      
       
         
      
       
         Entsorgung: siehe Abschnitt 13
      
       
         Für ausreichende Lüftung sorgen.
      
       
         Staubbildung vermeiden.
      
    
     
       
         
           Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
        
         
           Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
        
         
           Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
        
         
           
             Das Produkt ist:
          
           
             staubexplosionsfähig
          
           
             .
          
           
             Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
          
        
         
           Vermeiden von:
        
         
           Stauberzeugung/-bildung
        
         
           
        
         
           Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
        
         
           Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
        
         
           Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
        
         
           Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
        
         
           Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
        
         
           Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
        
         
           Staub nicht einatmen.
        
      
       
         
           In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten.
        
         
           Hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht sind zu vermeiden.
        
         
           keine
        
         
           Vor Hitze und Frost schützen.
        
         
           Behälter trocken halten.
        
         
           Für ausreichende Lüftung sorgen.
        
      
       
         
           Klebstoffe, Dichtstoffe
        
         
           
        
         
           Technisches Merkblatt beachten.
        
      
    
     
       
       
         
           Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
        
      
       
         
           
             Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.
          
        
         
           
             Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
          
        
         
           
             Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
          
           
             Schutzhandschuhe tragen.
          
           
             Geeignetes Material:
          
           
             NBR (Nitrilkautschuk)
          
           
             ,
          
           
             NR (Naturkautschuk, Naturlatex)
          
           
             Gegebenenfalls Unterziehhandschuhe aus Baumwolle verwenden.
          
           
             Durchdringungszeit >480 min.
          
           
             Dicke des Handschuhmaterials
          
           
             :
          
           
             >0,35 mm
          
        
         
           
             Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
          
           
             DIN EN ISO 13688:2013
          
        
      
       
         
           Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
        
      
    
     
       
         other
         
           fest
        
         
           ,
        
         
           Schuppen
        
         solid
         colouring agent
         
           weißlich
        
         
           geruchlos
        
      
       
         
           
             
               nicht anwendbar
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               gt
               125
               °C
            
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           
             
               nicht bestimmt
            
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           
             
               480
               kg/m³
            
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             nicht bestimmt
          
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           Flow time
        
      
       
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             VOC-Wert < 1g/l
          
        
      
       
         Partikeleigenschaften
      
       
         :
      
       
         Keine Daten verfügbar
      
       
         keine
      
    
     
       
         Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.
      
       
         Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.
      
       
         Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
      
       
         Vor Hitze schützen.
      
       
         Feuchtigkeit
      
       
         
      
       
         Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfähig; jedoch führt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.
      
       
         Es liegen keine Informationen vor.
      
       
         Kohlendioxid
      
    
     
       
         
           Es liegen keine Informationen vor.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
         
           
        
         
           Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           
             Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
          
        
      
       
         Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
      
       
         Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
      
       
         Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
      
    
     
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
      
       
         
           
             Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
          
        
      
       
         
           Es liegen keine Informationen vor.
        
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
      
    
     
       
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
         
           Nach Rücksprache mit dem Entsorger nach chemisch-physikalischer Vorbehandlung zusammen mit Hausmüll ablagern.
        
         
           Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden.
        
         
           Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.
        
         
           Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
        
      
       
         
           
             08 04 10
             
               ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen
            
             false
          
           
             15 01 01
             
               VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Papier und Pappe
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
      
       
         
           Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
        
      
    
     
       
         
           
        
      
       
         
           
           
             1
             
               Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV
            
          
           LGK 11
           -
        
      
       
         false
         
           Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.
        
      
       
         Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Verordnung (EU) 2020/878 erstellt.
      
    
     
       
         Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
      
       
         Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
      
       
         
      
       
         
      
       
         Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen anhand der Betriebsanweisung nach TRGS 
555.
      
       
         http://www.gisbau.de http://www.baua.de
      
       
         
      
       
         https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals
      
       
         EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse 
      
       
         10,4
         
           Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 4,5,6,7,8,10,13
        
         2024-06-17
      
    
  


